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1 Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche kostenlosen und kosten-
pflichtigen Dienstleistungen und Produkte der Tecadvance GmbH und sind integraler Bestand-
teil jedes Auftrages zwischen der Tecadvance GmbH und dem Vertragspartner. 

2 Vertragsabschluss 

Bei jedem Vertrag erhält der Vertragspartner eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Mit der 
digitalen Annahme des Bestätigungslinks kommt der Vertrag zustande. Die E-Mail erhalten Sie 
aus der von der Tecadvance GmbH verwendeten Software Bexio. 

3 Zahlung, Zahlungsverzug 

Wenn nicht in der Fusszeile des Vertrags anders aufgeführt, dann gelten die Norm-Zahlungs-
bedingungen von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Der in Rechnung gestellte Betrag ist 
ohne Abzug zzgl. der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer fällig. Bei Zahlungsverzug sind 
alle gewährten Rabatte, Skonti und sonstigen Vergütungen bzw. Vereinbarungen hinfällig. 
Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch durch die Tecadvance GmbH ist nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgelegten Forderungen zulässig. 

Die Tecadvance GmbH ist berechtigt, offene Forderungen an Dritte abzutreten. Ein besonderes 
Einverständnis des Vertragspartners ist dafür nicht erforderlich. 

Hiervon abweichende Zahlungsbedingungen sind mit dem Vertragspartner schriftlich zu ver-
einbaren. Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug, so ist die Tecadvance GmbH berech-
tigt, Verzugszinsen in Höhe von 3 % zu verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Ver-
zugsschadens bleibt davon unberührt. Sämtliche Mahn- und Inkassokosten sind zu erstatten. 

4 Kündigung 

Die Vertragsparteien können das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 30 Tagen schriftlich auf Ende einer Abrechnungsperiode auflösen. Im gegenseitigen Ein-
verständnis kann der Vertrag auch innerhalb anderer Fristen bzw. auf einen anderen Termin 
hin aufgelöst werden. Aus wichtigem Grund können beide Parteien das Vertragsverhältnis je-
derzeit mit sofortiger Wirkung auflösen. 

 

Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine rechts- oder vertragswidrige Handlung des Ver-
tragspartners oder wenn die zur Verfügung stehenden Dienstleistungen von der Tecadvance 
GmbH oder die mittels dieser Dienstleistung bezogenen Drittleistungen rechts-, vertrags- oder 
zweckwidrig bezogen, verwendet, an nicht autorisierte Dritte zugänglich gemacht oder 
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weitergegeben sowie wenn die Nutzungsbestimmungen von der Tecadvance GmbH oder Drit-
ten missachtet werden. 

5 Weitere Bedingungen 

Wenn ein Vertrag mit Provision abgeschlossen wurde, dann gelten die Vertragsbedingung, 
welche für den besagten Vertrag von der Tecadvance GmbH und dem Vertragspartner ausge-
handelt wurden. Diese spezifische Bedingung ist jeweils im Angebot ersichtlich. 

6 Dihaam in Hallau 

Als Dank und um den Zusammenhalt im Dorf zu fördern, erhalten Sie, geschätzte/r Kundin/e, 
die Gelegenheit, den erstklassigen Wein von der Wunderstaa Wein GmbH in Hallau zu kosten. 
Neukunden, welche einen Umsatz von mindesten zehn verrechenbaren Arbeitsstunden gene-
rieren, erhalten ein Degustations-Set der Wunderstaa Wein GmbH, Hallau. Unsere Langzeit-
kunden erhalten Ende Jahr eine individuelle Gutscheinkarte. Diese Aktion wird von der Te-
cadvance GmbH angeboten und es besteht keine Verpflichtung. Die Tecadvance GmbH behält 
sich das Recht vor, die Bedingungen nach ihrem eigenen Ermessen zu verändern. Gültig sind 
jeweils diese Web-AGB. 

7 Datenschutz 

Während eines zustande gekommen Vertrags hält sich die Tecadvance GmbH an die Schwei-
gepflicht über die Ihr zugänglich gemachten Daten des Vertragsinhabers. Im Rahmen der ak-
tuellen Kampagnen werden mit potenziellen Neukunden nur ausgemachte Inhalte geteilt. 
Auch nach der Beendigung des Vertrags können gewisse Angaben des Vertragspartners unter 
Schweigepflicht stehen. Dies muss individuell abgesprochen werden und wird separat festge-
halten. 

Die Tecadvance GmbH kann für Rechnungsstellung, Inkasso und zum Erbringen der vertrag-
lichen Leistungen Kundendaten an ausgewählte Dritte weitergeben. Die Tecadvance GmbH 
versichert, dass sie die persönlichen Angaben vertraulich behandelt und der Datenschutz ge-
währleistet wird. 

8 Ergänzungen, Änderungen 

Ergänzungen und Änderungen einzelner Bestimmungen dieser AGB können zwischen der Te-
cadvance GmbH und dem Vertragspartner schriftlich vereinbart werden. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser AGB oder des Dienstleistungsvertrags / Projektauftrags unwirksam oder 
nichtig sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die nichtigen oder 
unwirksamen Bestimmungen sind durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die in ihrer 
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wirtschaftlichen Auswirkung derjenigen der unwirksamen Bestimmung so nahe kommt wie 
rechtlich möglich. 

Die Tecadvance GmbH behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit abzuändern. Änderungen 
werden dem Kunden in schriftlicher Form oder via Internet unter www.tecadvance.ch be-
kanntgegeben und ersetzen die bisherigen AGB. Sollte der Kunde durch die Änderungen der 
Bestimmungen erheblich benachteiligt sein, so ist er berechtigt, den Vertrag unter Beibehal-
tung der bisherigen Konditionen auf den nächstmöglichen Kündigungstermin aufzulösen. 
Ohne Widerspruch innert Monatsfrist, gelten die Änderungen durch den Vertragspartner als 
genehmigt und das Kündigungsrecht erlischt. 

9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle Rechtsbeziehungen des Vertragspartners mit der Tecadvance GmbH unterstehen dem 
schweizerischen Recht. Der Gerichtsstand richtet sich nach den zwingenden gesetzlichen Best-
immungen. Soweit solche nicht zur Anwendung kommen, ist ausschliesslicher Gerichtsstand 
für alle Verfahrensarten der Ort des Firmensitzes der Tecadvance GmbH (in diesem Falle Hal-
lau). 

 

Hallau, 19.09.2023 


